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QLTEN, 13. Februar 193Q ; : Nr. 7 16. Jahrgang

WOCHENBLATT DER KATHOL. SCHULVEREINIGUNGEN DER SCHWEIZ
DER „PÄDAGOGISCHEN BLÄTTER" 37. JA:HRGÄNG

BEILAGEN: VOLKSSCHULE - MITTELSCHULE - DIE LEHRERIN
FOR OIE SCHRIFTLEITUNB DES WOCHENBLATTES: i. TROXLER, PROFESSOR. LU2ERN, VILLENSTRASSE 14, TELEPHON 21.86
AB0NNEMENT8-JAHRESPRklS FR.10.- (CHECK Vb 92), BEI DER POST BESTELLT FR. 10120. AUSLAND PORTOZUSCHLAQ
|NS:RATEN-ANNAHIIE, DRUCK UNO VERSAND DURCH DEN VERLAR OTTO WALTER A.-&, ÖLTEN -INSERTION SPREIS: NACH SPEZIALTARIF

INHALT, Bedenken tum «Ida. Gesetz betr.'das aewerbl. Bildungswesen
; richten — Kohferenzchrönik — BEILAGE. Volksschule Nr. 3. «eliglon und Alkoholfrage — Schulnach-

Bodenken zum eidgenössischen Gesetz betr. das

gewerbliche Bildungswesen

j: (Vorbemtrkung der Schriftleitung: Nachstehende Ausführungen

stammen nicht aus Lehrerkreisen, wohl aber von einer
' Seite, die sich um Schulfragen und namentlich auch um die

' Probleme des gewerblichen Bildungswesens in ihrem
Zusammenhang mit der Volksschule aktiv interessiert. Wir sind
übrigens in dieser Frage ganz derselben Ansicht wie unser
Einsender.)

; Im Gesetzesentwurf betr. das gewerbliche Bil-
dungswesen, der gegenwärtig bei den eidgenössischen
Rä^en zur Behandlung steht, ist vorgesehen, dass die
Bedingungen, unter denen der' Bund die gewerblichen
Bildungsanstalten der Kantone subventionieren wird,
auf. dem Verordnungswege festgestellt .werden,. Die
Festsetzung dieser Bedingungen'scheint mir aber sehr
wesentlicher Natur zu sein, weshalb ich nicht recht
einsehe, warum sie einer blossen Verordnung vorbehalten
bleiben sollen. Ich verweise nur darauf, daSs z. B. die
Voraussetzungen für die Ausübung/der Lehrtätigkeit
an den gewerblichen Schulen auf dem Verordnungswege
festgestellt werden können, da der Bund die Subventionierung

der gewerblichen Schulen von einor ganz
bestimmten Vorbildung der an ihnen wirkenden Lehrer
abhängig machen kann. Bei der in gewissen zuständigen

Kreisen unbedingt. vorhandenen zentralistischen
Tendenz scheint es mir nicht ausgeschlossen, dass der
Bund die Errichtimg einer Bundesschule für die
Heranbildung von Gewerbeschullehrern ins Auge fasst und in
der vorgesehenen Verordnung die Bestimmung aufstellen

würde, dass nur solche gewerbliche Schulen die
Bundesunterstützung erhalten, deren Lehrer die
Bundesschule besucht haben und im Besitze des zu schafr
fenden eidgenössischen Lehrpatentes sind. Auf diesem
Wege wiirde, durch das Mittel .einer blossen Verordnung,

auf einem wichtigen Gebiete des Bildnngswesens
eiftBundesmonopol. geschaffen,, vor /dem rechtzeitig
zspi.Aufsehen gemahnt.werden-,muss. Ich vertrete die
Auffassung, dass das Bundesgesetz(uioht aber eine
blosse Verordnung) sehr wohl die Mindestbedingungen
festsetzen kann,, die. für die-Ausübung: dos Lehrberufes
an denjgewerblichen-Schulen massgebend sein 'sollen;
Aber, <3Ue; Ausführung dieser Bedingungen,' die Ausbilr
düng dos.Lehfers* soll Sache derKäntone bleiben. Ein
Bundesmonopol für die Heranbildung der- Gewerbö-
schtä-Lehrefist atwulehnen, und eS wkd'gut Seift, wenn
.die eiiVsölcheB

cMontipol auf dem Wege den- Verordnung nicht geschaf¬

fen werden kann! Die Bedingungen, unter denen der
Bund die' gewerblichen Fortbildungsschulen
unterstützt, sollten überhaupt nicht einer Verordnung
vorbehalten,* sondern im Gesetz selbst festgestellt werden.

Sonst mutet man dem Scliweizorvolko zu, eine
Katz im Sacke zu kaufon. Für Katzen im Sack zeigt
aber der Souverän bekanntlich wenig Lust, und auch
mit Recht! Caveant Consules!

Ich gestatte mir noch eine weitere Bemerkung. Die
herrschende Tendenz ,in der Neugestaltung des
gewerblichen Bildungswesens geht sichtlich auf eine
stärkere Betonung der Fac/tbildung aus. Der ganze
Untorricht soll sich auf das einzelne Gewerbefach
(Schreinerei, Malerei, Wagnerei usw.) spezialisieren
lind konzentrieren. Diese Tendenz ist an sich durchaus

verständlich. Aber, ich,kiuin mich doch des
Eindrucks nicht erwehren,, dass mit der bis ins letzteDetail

durchgeführten Spezialisierung des Unterrichte?
die Gefahr einer gewissen Verengung des gewerblichen
Bildungswesens verbunden ist. Der Unterricht in
Heimatkunde, Geschichte und Muttersprache, wie er bisher
wohl an .den meisten unserer gewerblichen Fortbildungsschulen

betrieben Wörden ist, birgt viel allgemeine
Bildungswerte in sich,.auf die,man sicher nicht ohne
Nachteile lind empfindlichen Schaden verzichten wird.
Der Fachunterricht kann ßtärkor betont und zweckentsprechend

spezialisiert werden, ohne die allgemeinen
Bildungswerte ganz auszuschalten, wie die heutige
Tendenz es anstrebt.

Noch ein dritter Punkt ist mir in der vorgesehenen,
Neuordnung des gewerblichen Bildungswesens nicht
sympathisch. Die herrschende'Tendenz geht auf
Zentralisation des- gewerblichen Unterrichtes in Fachgruppen.-

Diese Richtung hat sich in der Praxisheute schon

ptarke Geltung zu verschaffen gewusBt. Diese Entwick-
lung wird sichpraktisch ini der Aufhebung öifiäf ;Reihö
gemeindlicher Gewerbeschulen auswirken. Der Volkse
schullehrer, der sich heute nebenamtlich auch als Leh-
rer an der gewerblichen Fortbildungsschule betätigt,
rund w&r mit-Lust, und Liebe, wird'mit der Zeit aus
dem:'gewerblichen Bilduhgöwesen jnöhr öder .wönigsr
ausgeschaltet.'Liegt das im Interesse der Volksschule
und im'Interesse des Gewerbes? ;Es. steht für den

Schreibenden, ausser Zweifel, dass die 'Betätigung des

Primär-,und Sekundarlehrers an der gewerblichen
Fortbildungsschule auch den Unterricht'an der Voticitchult
selbst 'wohltätig befruchtet, indem der Gowerbeschul-
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